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Antrag zur Weiterleitung an die Kreisdelegiertenversammlung Eimsbüttel und den Bundesparteitag der SPD und Beschlussfassung durch diese.
Arbeitszeit besser gestalten!
Die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse bei der Gestaltung der Arbeitszeit ist für ArbeitnehmerInnen ein sehr hohes Gut. Es bewahrt ihnen im weitgehend fremdbestimmten Arbeitsalltag ein gewisses Maß an Selbstbestimmung.
Diesem elementaren Bedürfnis der ArbeitnehmerInnen steht aber ein immer größeres Interesse der Arbeitgeber an Voll-Flexibilität im Einsatz gegenüber. Hierbei geht es nicht um eine Flexibilisierung im Sinne der ArbeitnehmerInnen zugunsten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern um eine möglichst flexible Einsatzbereitschaft zugunsten der Disposition des Arbeitgebers. Ein Beispiel hierfür ist der Einzelhandel: Üblich ist dort nur die Festlegung von Stundenzahlen pro Monat. Die konkrete Arbeitszeit-Verteilung bleibt völlig offen. Zum Teil wird sehr kurzfristige Einsatzbereitschaft verlangt, die im Extremfall auf eine ständige Arbeitsbereitschaft hinausläuft. Bedenkt man, dass im Einzelhandel überwiegend Teilzeitverträge geschlossen werden, verstärkt das den Effekt der Bestimmung der arbeitsfreien Zeit durch den Arbeitgeber. Die Grenzen der Abrufarbeit oder der sog. kapazitätsabhängig kurzfristig wechselnden Arbeitszeit (KAPOVAZ) sind in § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt. Danach muss u. a. die Lage der Arbeitszeit mindestens vier Tage im Voraus mitgeteilt werden. Der konkrete Abruf der Arbeit ist jedoch nicht mitbestimmungsfähig, so dass die gesetzliche Regelung häufig missachtet wird. 
Diese Beschreibung trifft nicht auf alle Arbeitgeber, sondern nur auf die sog. schwarzen Schafe untern ihnen zu. Solche Arbeitgeber nehmen außerdem bei der Ausgestaltung der Arbeit wenig Rücksicht auf elementare menschliche Bedürfnisse wie Nahrungsaufnahme oder Toilettengang. Letzteres darf auf keinen Fall von der Arbeitszeit abgezogen werden. Eine Kassiererin, die den Maximalzeitraum von sechs Stunden ohne Pause bei starkem Kundenaufkommen an der Kasse verbringen muss, kann womöglich ihre Tätigkeit gar nicht unterbrechen. Hilfreich wäre hier die Geltung der Bildschirmarbeitsverordnung (BildschArbV), mit der Fehlbelastungen dadurch vermieden werden sollen. Nach § 5 hat der Arbeitgeber die Tätigkeit der Beschäftigten so zu organisieren, dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig durch andere Tätigkeiten oder durch Pausen unterbrochen wird. 
Betroffen von all diesen Beschränkungen sind vor allem Frauen!
Hieraus resultieren folgende Forderungen, für die sich die SPD einsetzt:
1. Den Arbeitgebern darf nicht die völlige Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung überlassen werden. Arbeitnehmer müssen vielmehr einen angemessenen Einfluss darauf haben und benötigen ein hohes Maß an Verlässlichkeit der Arbeitszeit-Planung.
2. In  den Arbeitsverträgen eine möglichst konkrete Arbeitszeit zu vereinbaren. 
3. Die ArbeitnehmerInnen müssen bei der Durchsetzung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes im Hinblick auf den Abruf der Arbeit gestärkt werden.
4. Wichtig ist die Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Arbeitszeitgestaltung. Die Bildung von Betriebsräten ist daher zu fördern und ihre Arbeitsbedingungen sind zu verbessern. Daraus folgt, dass § 1 Abs. 1 BetriebsverfassungsGesetz dahingehend ergänzt wird, dass Betriebsräte gewählt und eingesetzt werden müssen. 
5. Die ArbeitnehmerInnenrechte bei der Pausengestaltung sind zu stärken, indem die Bildschirmarbeitsverordnung dahingehend geändert wird, dass auch die Arbeit an Rechenmaschinen, Registrierkassen etc. erfasst wird. Hierzu ist der Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 BildschArbV zu ändern, indem die Ausnahme nach Ziffer 5 gestrichen wird.

